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2Untjescj)rotuk tion appenzell 3f«3M)-
für te$ 3faljr 1971

Von Dr. Hermann Grosser, Appenzell

Allgemeines
Das Berichtsjahr ist weltpolitisch betrachtet als ein Jahr großer

Gegensätze zu bezeichnen, in dem trotz aller Bemühungen um ein
gegenseitiges Verständnis zahlreiche Krisen und verschiedene Kriege
neu auftraten. So haben sich die Hoffnungen auf eine friedlichere
Zeit erneut zerschlagen. Auch in den heimatlichen Grenzen sind die
gleichen Feststellungen zu machen. Wenn es auch manchmal schwer
hält, das Gute und Positive wieder zu suchen und hervorzuheben, so
ist dies doch nötig, um nicht je länger je mehr in eine negative
Stimmung des Hasses und der Abscheu zu kommen. Doch ist dies Pflicht
eines jeden Christenmenschen und unter dieser Brille wollen wir das
vielfältige Geschehen des abgelaufenen Jahres nochmals rückschauend

betrachten.

Eidgenössische Abstimmungen
Während des Berichtsjahres gelangten drei Vorlagen des Bundes

zur Abstimmung. Die erste über die Einführung des Frauenstimm-
und Wahlrechtes in eidgenössischen Angelegenheiten wurde
mehrheitlich von den stimmfähigen Schweizern (621 109 Ja gegen 323 882)
angenommen, aber von den Innerrhoder Männern bei einer
Stimmbeteiligung von 52,5 % mit 1411 gegen 574 verworfen; wir gehörten
mit Uri, Schwyz, Obwalden, Glarus, Appenzell A. Rh. und St.Gallen
und Thurgau zu den ablehnenden Ständen. Dafür haben unsere
stimmfähigen Frauen (erstmals!) und Männer am 6. Juni die beiden
Vorlagen über die Weiterführung der Finanzordnung des Bundes
sowie über die Ergänzung der Bundesverfassung durch einen Zusatzartikel

betreffend den Schutz des Menschen und seiner natürlichen
Umwelt gegen schädliche oder lästige Einwirkungen mit vier- bzw.
sechsfacher Mehrheit angenommen und standen damit im Einklang
mit den übrigen Schweizern. Die Stimmbeteiligung betrug allerdings
nur rund 46 %. Am selben Tage wählten die Innerrhoder mit den
Frauen gemeinsam Hochschuldozent Dr. Arnold Koller, Appenzell,
zum neuen Nationalrat, nachdem Landammann Dr. Raymond Broger
an der Landsgemeinde zum Ständerat erkoren worden war. Am
Tage der Gesamterneuerung des Nationalrates, am 31. Oktober,
bestätigten die Innerrhoder Stimmberechtigten ihren Nationalrat und
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wählten gleichzeitig erstmals über die Urne die vier eidgenössischen
Geschworenen, nachdem diese bisher durch die Landsgemeinde
bestimmt worden sind. In den letzten 30 Jahren haben unsere
Geschworenen nie in Funktion treten müssen, weshalb ihre Tätigkeit
wenig populär ist.

Beziehungen zum Bunde
Von den Fr. 14 423 308.25 Einnahmen unseres Staates stammten

Fr. 8 457 754.85 oder rund 2,4 Millionen Franken mehr vom Bund,
was bedeutet, daß wir 58 % unserer staatlichen Gelder von Bern
erhielten. Der Landwirtschaft wurden davon Fr. 4 817 329.— für ihre
verschiedensten Bedürfnisse überwiesen. Wiederum machten die
Bundesanteile am Benzinzollerlös und an der Wehrsteuer die Hauptanteile

aus, die beide allerdings gegenüber dem Vorjahre kleiner
waren. Die eidgenössische Gewährleistung für den neuredigierten
Verfassungsartikel betreffend die fakultative Einführung des
Frauenstimm- und -Wahlrechtes in Schul- und Kirchgemeinden ist am
16. Dezember ausgesprochen worden; weitere drei Beschlüsse des
Bundesrates bzw. eidgenössischer Ämter sicherten den Verordnungen

zum Kranken- und Unfallversicherungsgesetz und über die
Förderung des Wohnungsbaues sowie einer Revision der landwirtschaftlichen

Versicherung über die Betriebsunfälle und die Unfallverhütung

in der Landwirtschaft die aufsichtsbehördliche Genehmigung
zu. Endlich sprach sich die Standeskommission zu 26 verschiedenen
Problemen, welche ihr der Bund zur Stellungnahme und Meinungsäußerung

vorgelegt hatte, meist in zustimmendem Sinne aus, wobei
bei einzelnen allerdings besondere Wünsche oder Abänderungsvorschläge

angebracht worden sind. Unter diesen Themen befanden
sich auch die Frage der Reduktion des Bleigehaltes im Autobenzin,
die Erhöhung der Tabakbesteuerung durch den Bund, die Förderung
von Turnen und Sport, die jährlichen Impfungen des Rindviehs, den

sofortigen Einzug von Ordnungsbußen im Straßenverkehr, die achte
AHV-Revision, den verbesserten Finanzausgleich unter den Kantonen,

die verschärften Bestimmungen für Konzessionen von kleinen
Luftseilbahnen und den Skiliften sowie die Erhöhung der
Wehrsteuer. Unbegreiflich war für uns, daß das eidg. Justiz- und
Polizeidepartement sowie das Bundesgericht die Beschwerde der
Standeskommission gegen den Entscheid der Polizeiabteilung abwies, das

verfügt hatte, daß Kinder eines ausländischen Vaters und einer
Kantonsangehörigen bei erleichterten Einbürgerungen zwei Bürgerrechte

erhalten können, wobei festgestellt worden war, daß schon
die Mutter nicht im ursprünglichen Heimatkanton gelebt hatte und
die Kinder absolut keine Beziehungen zu ihm haben. Wenn aber eine

Mitbürgerin einen anderen Kantonsangehörigen heiratet, so verliert
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sie ihr Bürgerrecht. Es wird also mit diesen Einbürgerungen auch
übertrieben. Weil im Herbst ein Rekurs gegen einen Pachtzinsentscheid

der Regierung bei der eidgenössischen Pachtzinskommission
erhoben worden war, mußte sich diese Kommission auch einmal mit
den Verhältnissen in unserem Kanton befassen, doch hat sie ihren
Entscheid bis Jahresende nicht fassen können. Im übrigen hielten
sich die Beziehungen zu den eidgenössischen Behörden und
Amtsstellen im üblichen Rahmen.

Verhältnis zu den Mitständen
Ostalpenbahnbau, Erstellung der Panixerstraße und Koordination

des Gesundheitswesens in der Ostschweiz standen Mitte Mai an der
achten Plenarkonferenz der ostschweizerischen Kantonsregierungen
in Chur zur Diskussion; der interkantonalen Försterschule von
Maienfeld stand auch unser Kanton zu Gevatter. Mit Appenzell A. Rh.
stellten wir das Gesuch an das eidg. Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement um Gewährung der höchstmöglichen
Subventionierung der Bahndefizite unserer Verkehrsmittel wie AB,
SGA, TB usw. Trotz der sonst guten nachbarlichen Beziehungen ging
die Standeskommission mit den Initianten für einen Skilift in Bühler
und einer Gondelbahn Eichberg-Kamor nicht einig und hat in beiden
Fällen eine ablehnende Stellung eingenommen, dies natürlich vor
allem zum Schutze der eigenen gleichartigen Unternehmen, welche
noch nicht auf sicheren Füßen stehen.

Landsgemeinde
Unter den Gästen begrüßte der Landammann den aargauischen

Regierungsrat, den österreichischen Botschafter Dr. Bielka in Bern,
den schweizerischen Generalkonsul Dr. Rüedi von München, eine
Vertretung der bayerischen Staatsverwaltung mit Staatsminister Dr.
Schedel an der Spitze, den Generalsekretär Pfister der Bundesversammlung

von Bern, den Korpskommandanten F. Bietenholz vom
FAK 4, Inlandredaktor Reich von der NZZ und Direktionspräsident
Dr. Ulrich der von Roll'schen Eisenwerke in Gerlafingen und erläuterte

nochmals zusammenfassend die wichtigsten Landsgemeindegeschäfte.

Verfassungsgemäß trat L. Mittelholzer die Gemeindeführung

an Dr. Raymond Broger ab, der für den zurückgetretenen Karl
Dobler auch zum Vertreter unseres Kantons im Ständerat gewählt
wurde. Bei den obersten Amtsinhabern mußte einzig Johann Dörig,
Schwende, als Kantonsrichter ersetzt werden, da er amtsmüde
geworden war; sein jüngerer Bruder Albert Dörig, Kaufmann, trat an
seine Stelle. Mit großem Mehr pflichtete die Landsgemeinde der
fakultativen Einführung des Frauenstimm- und -Wahlrechtes in
Schul- und Kirchgemeinden, der Obligatorischerklärung des achten
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